
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0662/2013 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

51/51 03 04 00 23.04.2013  

 
 

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 

07.05.2013 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des 

Jugendhilfeausschusses 
Vorberatung 16.05.2013 Ö 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 22.05.2013 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Mombach Anhörung 23.05.2013 Ö 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 04.06.2013 Ö 

Stadtrat Entscheidung 12.06.2013 Ö 
 

Betreff: 

Katholische Kindertagesstätte Herz-Jesu, Mainz-Mombach; Erweiterung und 

Umstrukturierung 
 

 

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 

 

Mainz, 30.04.2013 

gez. Merkator 

Kurt Merkator 

Beigeordneter 

 

 

Mainz, 07.05.2013 

gez. Ebling 

Michael Ebling 

Oberbürgermeister 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Erweiterung der bestehenden Einrichtung um eine Gruppe mit kleiner Altersmi-

schung sowie der Umwandlung der zwei Gruppen mit erweiterter Teilzeit in eine 

Gruppe mit kleiner Altersmischung sowie eine Regelgruppe mit bis zu zwölf Ganz-

tagsplätzen wird zugestimmt.  

Die Stadt Mainz gewährt der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus einen Inves-

titionskostenzuschuss in Höhe von maximal 582.000,00 €. 
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Die zusätzlich entstehenden Personalkosten werden im Rahmen der Bestimmungen 

des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz finanziert.  

Die Plätze werden in den Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Mainz auf-

genommen. 
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Problembeschreibung / Begründung: 

 

 

1. Sachverhalt 

 

2. Lösung 

 

3. Alternative 

 

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 

 

5. Finanzierung 

 

Zu 1.: 

 

Die kath. Kindertagesstätte Herz Jesu in Mainz-Mombach wird zurzeit als zweig-

ruppige Einrichtung mit 50 Plätzen (erweiterte Teilzeit) geführt. Der Träger, die ka-

tholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus, beabsichtigt die Erweiterung und Umstruk-

turierung mit folgendem neuen Betreuungsangebot: 

 

 Zwei Gruppen mit kleiner Altersmischung mit je 15 Plätzen für Kinder im Al-

ter von acht Wochen bis zum Schuleintritt, davon je sieben Plätze für Un-

terdreijährige 

 Eine Gruppe mit 25 Plätzen, davon bis zu 12 Ganztagsplätze 

 Insgesamt umfasst die Kindertagesstätte damit 55 Plätze, davon 14 Plätze 

für Unterdreijährige und 42 Ganztagsplätze 

 

Der Träger beantragt  

- einen Zuschuss zu den Baumaßnahmen nach den Richtlinien über die Ge-

währung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von 

Kindertagesstätten im Jugendamtsbezirk Mainz 

-  die Finanzierung der zusätzlich entstehenden Personalkosten nach den Best-

immungen des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz. 

 

Der Bedarf an Ganztagsplätzen und Plätzen für Unterdreijährige in Mainz-

Mombach wird aus der Sicht der Kindertagesstättenbedarfsplanung und dem 

Amt für Jugend und Familie bestätigt. 

 

 

Zu 2.:  

 

Der Erweiterung der bestehenden Einrichtung um eine Gruppe mit kleiner Altersmi-

schung sowie der Umwandlung der zwei Gruppen mit erweiterter Teilzeit in eine 

Gruppe mit kleiner Altersmischung sowie eine Regelgruppe mit bis zu zwölf Ganz-

tagsplätzen wird zugestimmt.  

 

Die Stadt Mainz gewährt der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus einen Inves-

titionskostenzuschuss in Höhe von maximal 582.000,00 €. 
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Die zusätzlich entstehenden Personalkosten werden im Rahmen der Bestimmungen 

des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz finanziert. 

 

Die Plätze werden in den Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Mainz auf-

genommen. 

 

Zu 3.:  

 

Es werden keine weiteren Kindergartenplätze eingerichtet. Der gesetzliche An-

spruch auf einen Kindergartenplatz für Zweijährige und einen Betreuungsplatz 

für Einjährige kann nicht erfüllt werden. 

 

 

Zu 4.: 

 

Geschlechtsneutral 

 

 

Zu. 5: 

 

 

a) Investitionskostenzuschuss 

 

     Auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von städt. Zuschüssen zu den 

Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten entstehen einmalige Kosten 

in Höhe von 582.000,00 €.  

 

    Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
    

     Gesamtkosten der Baumaßnahme  

      maximal    970.000,00 € 

 

abzüglich Landeszuschuss: 

      - 1 neue Gruppen mit U3-Plätzen   55.000,00 € 

      - je neu geschaffenem Platz für  

         unter Dreijährige 4.000,00 €  

    14 Plätze 56.000,00 €  111.000,00 € 

 

     Städtischer Zuschuss maximal  582.000,00 € 

 

       Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus/BO  277.000,00 € 

 

      Es wird vorgeschlagen, den Zuschussbetrag überplanmäßig bereitzustellen. Die 

 Deckung kann aus den noch verfügbaren Einsparungen bei PSP-Element 

7.000611 (Neubau Kindertagesstätte Bretzenheim/Universität) erfolgen. Dort ist für 

das Jahr 2014 folgender Ansatz im Doppelhaushalt 2013/2014 vorgesehen:  

            

2014 1.503.090 € 



Seite 5 von 5 

                              -      469.775 € (Mittelbindung gemäß Beschlussvorlage 

0659/2013) 

 

                                  1.033.315 € Noch verfügbar 

 

Der Neubau Bretzenheim/Universität war als städtische Kindertagesstätte geplant  

und wird nun durch das Studierendenwerk Mainz errichtet.  

 

 

 

  

 

 

b) Finanzierung der zusätzlich entstehenden Personalkosten bei Inbetrieb-

nahme 

zum 01.09.2014 

 

     Es entstehen folgende Kosten:                             9-12/2014   ab 2015 pro 

Jahr 
 

     3,25 zusätzliche Stelle für Erziehungskräfte  46.691,67 €                  140.075,00 € 

     Küchenkräfte 21 Std.            3.589,67 €                     10.769,00 € 

    Reinigungskräfte 15 Std.                                       2.564,00 €                       7.692,00 € 

     Personalkosten gesamt                    52.845,34 €                  158.536,00 € 

 

     Abzgl.:  Landeszuschuss 32,5 %                    17.174,74 €                    

51.524,20 € 

                Elternbeiträge  17,5 %                            9.247,94 €                    27.743,80 € 

                Trägeranteil 10 %                                  5.284,53 €                    15.853,60 € 

 

     Städtischer Personalkostenzuschuss              21.138,13 €                    63.414,40 € 

 

      Die für die städtischen Zuschüsse  erforderlichen Mittel stehen im Doppelhaushalt 

2013/2014 bei Sachkonto 55990001/Leistung L360505001 zur Verfügung bzw. sind 

für die folgenden Haushaltsjahre entsprechend anzumelden. 

 

   Weiterhin wird der beschlossene Bonus zur Schaffung von Betreuungsplätzen für 

U3-Kinder in kleinen altersgemischten Gruppen als Zuschuss berücksichtigt: 

 

      14 U3-Kinder x 750,00 €  10.500,00 € 
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